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§ 1 
Zuständige Behörden nach dem Gesetz  

zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung  
bei der Anwendung am Menschen

(1)	Das	Landesamt	für	Gesundheit	und	Soziales	ist	die	zuständige	
Behörde	für

a)	 Anlagen	 zur	 medizinischen	 Anwendung	 nichtionisierender	
Strahlung	in	der	Heil-	und	Zahnheilkunde,	

b)	 Anlagen	 zur	 Anwendung	 nichtionisierender	 Strahlung	 am	
Menschen,	die	in	Gesundheitseinrichtungen	zu	kosmetischen	
oder	sonstigen	nichtmedizinischen	Zwecken	gewerblich	oder	
im	Rahmen	sonstiger	wirtschaftlicher	Unternehmungen	ein-
gesetzt	werden	und

c)	 die	Bekanntgabe	von	Prüfstellen.	

Gesundheitseinrichtung	im	Sinne	dieser	Verordnung	ist	jede	Ein-
richtung,	 Stelle	 oder	 Institution,	 einschließlich	 Rehabilitations-	
und	Pflegeeinrichtungen,	in	der	Anlagen	zur	Anwendung	nichtio-
nisierender	Strahlung	am	Menschen	durch	medizinisches	Perso-
nal,	Personen	der	Pflegeberufe	oder	sonstige	dazu	befugte	Perso-
nen	 berufsmäßig	 betrieben	 oder	 angewendet	 werden.	 Tattoo-,	
Kosmetik-,	Sonnen-	und	Fitness-Studios	sowie	Wellnesseinrich-
tungen	sind	keine	Gesundheitseinrichtungen	im	Sinne	dieser	Ver-
ordnung.

(2)	Die	Landräte	der	Landkreise	und	die	Oberbürgermeister	der	
kreisfreien	 Städte	 sind	 zuständig	 für	 Anlagen	 zur	 Anwendung	
nichtionisierender	 Strahlung	 außerhalb	 von	 Gesundheitseinrich-
tungen	nach	§	1	Absatz	1	Satz	2,	soweit	die	Anlagen	gewerblichen	
Zwecken	dienen	oder	im	Rahmen	wirtschaftlicher	Unternehmun-
gen	Anwendung	finden.

(3)	Die	in	Absatz	1	und	2	genannten	Behörden	sind	im	Rahmen	
ihrer	Zuständigkeit	auch	zuständige	Verwaltungsbehörden	für	die	
Verfolgung	und	Ahndung	von	Ordnungswidrigkeiten	nach	§	8	des	
Gesetzes	zum	Schutz	vor	nichtionisierender	Strahlung	bei	der	An-
wendung	am	Menschen.

(4)	Die	in	Absatz	2	genannten	kommunalen	Körperschaften	neh-
men	ihre	Aufgaben	im	übertragenen	Wirkungskreis	wahr.

§ 2 
Ausgleich finanzieller Mehrbelastungen

(1)	Das	Land	gleicht	die	 finanziellen	Mehrbelastungen	aus,	die	
den	jeweiligen	kommunalen	Körperschaften	durch	die	Erfüllung	
der	 ihnen	nach	§	1	Absatz	2	übertragenen	Aufgaben	 entstehen.	
Dieser	Ausgleich	erfolgt	gemäß	Artikel	72	Absatz	3	der	Verfas-
sung	des	Landes	Mecklenburg-Vorpommern.	

(2)	Das	Land	zahlt	den	kommunalen	Körperschaften	für	die	Erfül-
lung	der	ihnen	nach	§	1	Absatz	2	übertragenen	Aufgaben	ab	dem	Jahr	
2022	einen	jährlichen	Ausgleichsbetrag	in	Höhe	von	52	818	Euro.	
Der	Verteilerschlüssel	bemisst	sich	nach	dem	Anteil	der	Einwohner-
zahl	bezogen	auf	die	Zahl	der	Einwohnerinnen	und	Einwohner	 in	
Mecklenburg-Vorpommern.	 Es	 gelten	 die	 vom	 Statistischen	 Amt	
Mecklenburg-Vorpommern	zum	31.	Dezember	des	 jeweils	vorver-
gangenen	Jahres	 fortgeschriebenen	Einwohnerzahlen.	Die	Auszah-
lung	der	Zuweisungen	erfolgt	in	monatlichen	Teilbeträgen	zur	Mitte	
des	Monats.	

(3)	Abweichend	von	Absatz	2	Satz	1	wird	im	Jahr	2021	ein	Aus-
gleichsbetrag	in	Höhe	von	38	363	Euro	gewährt.	Die	Verteilung	
erfolgt	nach	Maßgabe	des	Absatzes	2	Satz	2	bis	4.

(4)	Der	Ausgleichsbetrag	nach	Absatz	2	ist	spätestens	sechs	Jahre	
nach	Inkrafttreten	dieser	Verordnung	an	die	Entwicklung	des	Ver-
waltungsaufwandes	anzupassen.

Landesverordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden nach dem Gesetz  
zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen  

(NiSG-Zuständigkeitslandesverordnung – NiSGZustLVO MV)

Vom 10. Februar 2021

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	200	-	6	-	102

Aufgrund

–	 des	§	2	Absatz	2	des	Gesetzes	zur	Errichtung	des	Landesamtes	für	Gesundheit	und	Soziales	vom	19.	Dezember	2005	(GVOBl.	M-V	
S.	634),	das	durch	das	Gesetz	vom	6.	Juli	2011	(GVOBl.	M-V	S.	404)	geändert	worden	ist,	und	

–	 des	§	14	Absatz	1	Satz	1	des	Landesorganisationsgesetzes	vom	14.	März	2005	(GVOBl.	M-V	S.	98),	das	durch	Artikel	8	Nummer	8	
des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	2010	(GVOBl.	M-V	S.	615,	618)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	den	§§	6	und	6a	des	Ge-
setzes	zum	Schutz	vor	nichtionisierender	Strahlung	bei	der	Anwendung	am	Menschen	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2433),	das	
zuletzt	durch	Artikel	9a	des	Gesetzes	vom	28.	April	2020	(BGBl.	I	S.	960,	1007)	geändert	worden	ist,	und	

–	 des	§	36	Absatz	2	Satz	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	19.	Februar	1987	
(BGBl.	I	S.	602),	das	zuletzt	durch	Artikel	185	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328,	1350)	geändert	worden	ist,	
verordnet	die	Landesregierung:
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§ 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	rückwirkend	zum	1.	Januar	2021	in	Kraft.	
Gleichzeitig	 tritt	 die	 Landesverordnung	 zur	 Bestimmung	 der	 zu-
ständigen	Behörden	nach	dem	Gesetz	zum	Schutz	vor	nichtionisie-
render	Strahlung	bei	der	Anwendung	am	Menschen	vom	16.	Juli	
2013	 (GVOBl.	M-V	S.	460),	die	durch	Artikel	16	des	Gesetzes	
vom	9.	April	2020	(GVOBl.	M-V	S.	166,	182)	geändert	worden	
ist,	außer	Kraft.

Schwerin,	den	10.	Februar	2021

 Die Ministerpräsidentin Der Minister für Wirtschaft, 
 Manuela Schwesig Arbeit und Gesundheit 
  Harry Glawe
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Artikel 1 
Sechste Änderung der Corona-LVO M-V1

Die	Corona-LVO	M-V	vom	28.	November	2020	(GVOBl.	M-V		
S.	1158),	die	zuletzt	durch	Artikel	1	der	Verordnung	vom	5.	Feb-
ruar	 2021	 (GVOBl.	 M-V	 S.	 85)	 geändert	 worden	 ist,	 wird	 wie	
folgt	geändert:

1.	 In	§	1	Absatz	3	wird	folgender	Satz	2	angefügt:

	 „Soweit	sie	ihren	Wohnsitz	(Meldeadresse)	in	Landkreisen	oder	
kreisfreien	Städten	haben,	in	denen	die	Zahl	der	Neuinfektionen	
mit	SARS-CoV-2	der	letzten	sieben	Tage	je	100.000	Einwohner	
laut	der	auf	der	Internetseite	des	Landesamtes	für	Gesundheit	
und	 Soziales	 Mecklenburg	 (https://www.lagus.mv-regierung.
de/Gesundheit/InfektionsschutzPraevention/Daten-Corona-
Pandemie	 <https://www.lagus.mv-regierung.de/Gesundheit/
InfektionsschutzPraevention/Daten-Corona-Pandemie)	 veröf-
fentlichten	Daten	150	oder	höher	ist,	haben,	werden	sie	ferner	
aufgefordert,	 keine	 Einrichtungen,	 Verkaufsstellen,	 Dienst-
leistungsbetriebe	 oder	 sonstige	 Stätten	 dieser	 Verordnung	 in	
einem	 anderen	 Landkreis	 oder	 in	 einer	 anderen	 kreisfreien	
Stadt	aufzusuchen,	die	in	ihrem	eigenen	Landkreis	oder	ihrer	
eigenen	kreisfreien	Stadt	aufgrund	der	Infektionslage	geschlos-
sen	sind.“

2.	 §	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(3)	Kosmetikstudios,	Massagepraxen,	Nagelstudios,	Son-
nenstudios,	Tattoostudios,	Friseure	und	ähnliche	Betriebe,	
wie	zum	Beispiel	Barbiere,	sind	für	den	Publikumsverkehr	
geschlossen.	Dies	gilt	auch	für	die	mobile	Erbringung	die-
ser	Dienstleistungen	im	Reisegewerbe	oder	beim	Kunden.	
Friseure	können	den	Betrieb	ab	1.	März	2021	wieder	auf-
nehmen.	 Für	 den	 Betrieb	 und	 den	 Besuch	 von	 Friseuren	
sowie	für	den	Betrieb	und	den	Besuch	von	Betrieben	des	
Heilmittelbereichs	für	medizinisch	notwendige	Behandlun-
gen	besteht	die	Pflicht,	die	Auflagen	aus	Anlage	3	einzuhal-
ten.“

b)	 In	Absatz	22	werden	hinter	den	Worten	„des	Deutschen	
Behindertensportverbandes“	die	Worte	„der	olympischen,	
paralympischen,	 deaflympischen	 und	 nichtolympischen	
Sportarten“	und	hinter	dem	Wort	„Bundeskader“	die	Wor-
te	„und	Landeskader“	eingefügt.

c)	 In	Absatz	25	werden	nach	Satz	3	folgende	Sätze	4	bis	7	
angefügt:

	 „Das	Verbot	in	Satz	1	gilt	nicht	für	Personen,	die	auf	die	
Erteilung	der	Fahrerlaubnis	zwingend	und	unaufschiebbar	
zum	Zwecke	der	Berufsausübung	angewiesen	sind.	Dies	
gilt	auch	für	die	Erteilung	oder	Verlängerung	der	Flugli-
zenz	und	der	Flugberechtigung.	Die	zwingende	Notwen-
digkeit	und	die	Unaufschiebbarkeit	sind	durch	den	Arbeit-
geber	oder	die	Ausbildungsstätte	unter	Angabe	der	kon-
kreten	Gründe	zu	bescheinigen.	Für	die	Durchführung	des	
theoretischen	und	des	praktischen	Unterrichts	 sowie	 für	
die	Abnahme	der	Prüfungen	besteht	die	Pflicht,	die	Aufla-
gen	aus	Anlage	25	einzuhalten.“

d)	 Absatz	28	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(28)	Musik-	und	Jugendkunstschulen	sind	mit	Ausnahme	
der	 Vorbereitungsphase	 für	 den	 Musikwettbewerb	 „Ju-
gend	 musiziert“	 für	 den	 Publikumsverkehr	 geschlossen.	
Für	Proben	zu	„Jugend	musiziert“	besteht	die	Pflicht,	die	
Auflagen	der	Anlage	28	einzuhalten.“

3.	 Nach	§	2	wird	folgender	§	2a	eingefügt:

„§ 2a 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten  

am Arbeitsplatz

	 (1)	Der	Arbeitgeber	muss	die	Gesundheit	der	Beschäftigten	
vor	Infektionen	mit	SARS-CoV-2	durch	Maßnahmen	des	Ar-
beits-	und	Infektionsschutzes	nach	geltendem	Arbeitsschutz-
recht	schützen.	Er	hat	die,	aufgrund	der	Gefährdungsbeurtei-
lung,	getroffenen	Maßnahmen	auf	ihre	Wirksamkeit	zu	über-
prüfen	und	erforderlichenfalls	den	sich	ändernden	Gegeben-
heiten	anzupassen.

	 (2)	Der	Arbeitgeber	muss	für	den	festgestellten	Zeitraum	der	
epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	insbesondere	die	
„SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung	 (Corona-ArbSchV)“	
beachten	sowie	den	„SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard“	des	
Bundesministeriums	für	Arbeit	und	Soziales	und	die	konkre-
tisierende	„SARS-CoV-2	Arbeitsschutzregel“	sowie	vorhande-
ne	branchenspezifische	Konkretisierungen	der	Unfallversiche-
rungsträger	beziehungsweise	der	Arbeitsschutzbehörde	und	die	
Empfehlungen	 des	 Robert	 Koch-Institutes	 zum	 Infektions-
schutz	berücksichtigen.“

Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-LVO M-V und  
zur Änderung der 2. SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung

Vom 12. Februar 2021

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	40

Aufgrund	des	§	32	Satz	1	und	Satz	2	in	Verbindung	mit	den	§§	28	Absatz	1,	28a,	29,	30	Absatz	1	Satz	2	des	Infektionsschutzgesetzes	
vom	20.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1045),	das	zuletzt	durch	Artikel	4a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3136)	geändert	
worden	ist,	verordnet	die	Landesregierung:

_____	
1	 Ändert	LVO	vom	28.	November	2020;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	31



Nr.	7	 Tag	der	Ausgabe:	Schwerin,	den	13.	Februar	2021	 93

4.	 §	8	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	2	wird	nach	Satz	3	folgender	Satz	4	eingefügt:

	 „Das	Verbot	nach	Absatz	1	gilt	ferner	nicht	für	die	Vorbe-
reitung	und	Durchführung	von	Prüfungen	in	staatlich	ge-
regelten	Weiterbildungen	der	Gesundheitsberufe.“

b)	 Die	bisherigen	Sätze	4	bis	9	werden	die	Sätze	5	bis	10.

c)	 In	Absatz	3a	Satz	1	wird	die	Angabe	„Satz	1“	gestrichen.

d)	 In	Absatz	5	Satz	1	werden	nach	den	Wörtern	„und	Parteien“	
die	 Wörter	 „sowie	 der	 Gemeinschaften	 von	 Wohnungs-
eigentümern	 im	 Sinne	 des	 Wohnungseigentumsgesetzes“	
eingefügt.

5.	 §	11	Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	Ordnungswidrig	im	Sinne	des	§	73	Absatz	1a	Nummer	24	
des	 Infektionsschutzgesetzes	 handelt,	 wer	 vorsätzlich	 oder	
fahrlässig	gegen	Pflichten	aus	§	1	Absatz	1	Sätze	2	und	7	und	
Absatz	2	Satz	3,	§	2	Absatz	1	Sätze	1	und	5,	Absatz	2	Sätze	1	
und	3,	Absatz	3	Sätze	1,	2	und	4,	Absätze	4	bis	8,	Absatz	9	
Sätze	1	und	3,	Absätze	10	bis	20,	Absatz	21	Sätze	1	und	3,	
Absatz	22	Satz	2,	Absätze	23	und	24,	Absatz	25	Sätze	1,	3,	6	
und	7,	Absatz	25a	und	Absätze	26	bis	30,	§	3	Absatz	1,	Ab-
satz	2	Satz	2	und	Absatz	3	Sätze	2	und	3,	§	4	Sätze	1	und	2,		
§	5	Absätze	1	Satz	1	und	Absatz	12,	§	6	Absatz	1	Satz	1	und	
Absatz	3,	§	7	und	§	8	Absatz	1,	Absatz	2	Sätze	5,	9	und	10,	
Absatz	3	Satz	1,	Absatz	3a,	Absatz	4	Satz	2,	Absatz	5	Satz	3,	
Absatz	6	Sätze	2	und	3,	Absatz	8	Sätze	1	und	4	und	Absatz	9	
Sätze	1	und	3	verstößt.	Satz	1	gilt	auch	bei	Zuwiderhandlun-
gen	gegen	vollziehbare	Anordnungen	aufgrund	dieser	Verord-
nung.“

6.	 §	13	Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nach	Satz	2	wird	folgender	Satz	3	eingefügt:

	 „Sie	müssen	im	Falle	der	Regelung	landesweiter	Locke-
rungsschritte	in	dieser	Verordnung	durch	Allgemeinverfü-
gung,	unter	Umständen	auch	räumlich	begrenzt

1.	 Maßnahmen	 zur	 Schließung	 der	 betreffenden	 Ein-
richtungen	oder	Dienste	und

2.	 Ausreisebeschränkungen,	 mit	 denen	 das	Aufsuchen	
aus	 nichtberuflichen	 Gründen	 von	 solchen	 Einrich-
tungen,	 Verkaufsstellen,	 Dienstleistungsbetrieben	
oder	sonstigen	in	dieser	Verordnung	geregelten	Stät-
ten	 in	einem	anderen	Landkreis	oder	 einer	 anderen	
kreisfreien	Stadt	untersagt	wird,	die	in	ihren	eigenen	
Landkreisen	 oder	 kreisfreien	 Städten	 aufgrund	 der	
Infektionslage	geschlossen	sind,

	 erlassen.“

b)	 Die	bisherigen	Sätze	3	bis	6	werden	die	Sätze	4	bis	7.

7.	 In	§	14	Absatz	2	wird	die	Angabe	„14.	Februar	2021“	durch	
die	Angabe	„7.	März	2021“	ersetzt.
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8. Das Anlagenverzeichnis wird wie folgt geändert:  

a) Bei Nummer 3 wird in der Spalte „Anlage gilt für“ der Punkt „ab 1.3.2021 
Friseure“ neu eingefügt.

b) Bei Nummer 22 wird in der Spalte „§ (Absatz)“ die Angabe „2 (22a)“ 
gestrichen und in der Spalte „Anlage gilt für“ der Punkt „Leistungssport“ 
neu eingefügt. 

c) Bei Nummer 25 werden in der Spalte „Anlage gilt für“ die Punkte 
„Fahrschulen, Technische Prüfstelle im Bereich des 
Fahrerlaubniswesens“ und „Flugschulen“ neu eingefügt. 

d) Bei Nummer 28 wird in der Spalte „Nummer der Anlage“ die Klammer 
und das Wort in der Klammer „aufgehoben“ gestrichen. In der Spalte 
„Anlage gilt für“ werden hinter dem Wort „Jugendkunstschulen“ die Worte 
„für die Vorbereitungsphase für den Musikwettbewerb „Jugend 
musiziert““ angefügt. 

9. In Anlage 1 Abschnitt I Ziffer 5 Satz 4 werden nach den Worten 
„Schutzvorrichtung geschützt werden“ die Worte „oder beim Verräumen von 
Ware der Abstand zu anderen Personen ausreichend gewährleistet ist“ 
gestrichen. 

10. In Anlage 2 Ziffer 6 Satz 4 werden nach den Worten „Schutzvorrichtung 
geschützt werden“ die Worte „oder beim Verräumen von Ware der Abstand zu 
anderen Personen ausreichend gewährleistet ist“ gestrichen.

11. Anlage 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Auflagen für Friseure (ab 1. März 2021) und für Betriebe des 
Heilmittelbereiches“

b) Ziffer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. Für Kundinnen und Kunden besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-
Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-
Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß 
Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV 
in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 
tragen, wobei Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die 
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aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung 
oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung 
tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung 
nachweisen können, ausgenommen sind. Die Pflicht zum Tragen 
der Mund-Nase-Bedeckung gilt auch vor den Betrieben und 
Praxen und auf Parkplätzen. Das Abnehmen der Mund-Nase-
Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 
Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit 
Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 
erforderlich ist. 

Beschäftigte mit Besucherkontakt sind in den gemeinsam 
genutzten Innenbereichen verpflichtet, eine Mund-Nase-
Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-
Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß 
Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV 
in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 
tragen, dies gilt nicht, soweit sie durch eine geeignete 
Schutzvorrichtung geschützt werden. Das Abnehmen der Mund-
Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von
1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen 
mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 
erforderlich ist.“

  c) In Ziffer 6 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„In Friseurbetrieben ist der Zutritt zwingend über Reservierungen 
zu steuern.“  

12. Anlage 4 Ziffer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. Patienten sind außerhalb der physischen und/ oder psychischen 
Behandlung verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 
Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 
Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel 
FFP2-Masken)) zu tragen, wobei Kinder bis zum Schuleintritt und 
Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen 
Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-
Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung 
nachweisen können, ausgenommen sind. Die Pflicht zum Tragen der 
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Mund-Nase-Bedeckung gilt auch vor Praxen und auf Parkplätzen. Das 
Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation 
mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen 
sind, erforderlich ist. 

Beschäftigte und Behandelnde mit Patienten- oder anderen 
Besucherkontakt sind in den gemeinsam genutzten Innenbereichen 
verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske 
(zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken 
(gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV 
in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu tragen, 
dies gilt nicht, soweit sie durch eine geeignete Schutzvorrichtung 
geschützt werden. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das 
Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist.“

13. Anlage 7 Abschnitt III Ziffer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. Beschäftigte mit Besucherkontakt sind in den gemeinsam genutzten 
Innenbereichen verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 
Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 
Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel 
FFP2-Masken)) zu tragen, dies gilt nicht, soweit sie durch eine geeignete 
Schutzvorrichtung geschützt werden. Das Abnehmen der Mund-Nase-
Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter 
zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit 
Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich 
ist.“

14. Anlage 9 Ziffer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. Für Nutzerinnen und Nutzer besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-
Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken 
gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der 
Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils 
aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu tragen, wobei Kinder 
bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer medizinischen 
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oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine 
Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Die Pflicht zum 
Tragen der Mund-Nase-Bedeckung gilt auch vor Bibliotheken und auf 
Parkplätzen. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das 
Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. 

Beschäftigte mit Besucherkontakt sind in den gemeinsam genutzten 
Innenbereichen verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 
Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 
Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel 
FFP2-Masken)) zu tragen, dies gilt nicht, soweit sie durch eine geeignete 
Schutzvorrichtung geschützt werden. Das Abnehmen der Mund-Nase-
Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter 
zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit 
Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich 
ist.“

15. Anlage 21 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 Satz 1 werden die Worte „und Zuschauenden“ gestrichen.

b)  Nummer 5 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

„b) Für die aus Anlass der Sportausübung tätigen Personen, wie zum 
Beispiel Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer 
besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 
Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 
Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-
Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen 
Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu tragen, wobei 
Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen 
Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-
Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Das 
Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 
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Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das 
Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist.“

16. Anlage 22 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden hinter dem Wort „Bundeskader“ ein Komma 
und die Worte „dem Status Landeskader“ eingefügt.

b) Nummer 2 Buchstabe c Buchstabe bb) wird wie folgt gefasst: 

„bb) Für die aus Anlass der Sportausübung tätigen Personen, wie zum 
Beispiel Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer, 
medizinisches Personal sowie das Schieds- und
Wettkampfgericht besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung 
(medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß 
EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der 
Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der 
jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 
tragen, wobei Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder 
psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung 
keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine 
ärztliche Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. 
Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung 
des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das 
Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist.“

c) Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. Die auf den Internetseiten des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern Deutschen Olympischen 
Sportbundes (https://www.dosb.de/medienservice/coronavirus)
veröffentlichten, sportartspezifischen Regelungen und Empfehlungen 
der jeweiligen nationalen und internationalen Sportfachverbände (z. B. 
Grundlagen & Leitfäden für den Wiedereinstieg in den Spiel- und 
Wettkampfbetrieb) dienen als ergänzende Handlungsgrundlage für die 
Wettkämpfe bzw. den Spielbetrieb.“

17. Anlage 25 wird wie folgt gefasst: 
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„Anlage 25 zu § 2 Absatz 25

Auflagen für die Technische Prüfstelle für Fahrzeugprüfungen und für
Fahrschulen und die Technische Prüfstelle im Bereich des 

Fahrerlaubniswesens sowie für Flugschulen 

1. Es ist der Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen 
einzuhalten, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes 
und Begleitpersonen Pflegebedürftiger.  

2. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, 
die mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und 
Familienname vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und 
Uhrzeit. Die Anwesenheitsliste ist für die Dauer von vier Wochen 
aufzubewahren und der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des 
§ 2 Absatz 1 des Infektionsschutzausführungsgesetzes Mecklenburg-
Vorpommern auf Verlangen vollständig herauszugeben. Die zu 
erhebenden personenbezogenen Daten dürfen zu keinem anderen 
Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet werden. 
Die Informationspflicht nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung 
kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die Anwesenheitsliste ist so 
zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen Daten für 
Dritte, insbesondere andere Teilnehmer, nicht zugänglich sind. Wenn sie 
nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die 
Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu 
vernichten. Die Personen, die sich in die Anwesenheitsliste einzutragen 
haben, sind verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu 
den Daten zu machen. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat 
zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob 
diese offenkundig falsche Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). 
Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern oder 
unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Tätigkeit 
beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen. 

Auflagen für Fahrschulen, Flugschulen und für die technische Prüfstelle 
im Bereich des Fahrerlaubniswesens 
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I. Allgemeines 

1. Für die Durchführung des theoretischen und des praktischen Unterrichts 
sowie der theoretischen Prüfung hat der Anbieter ein Hygiene- und 
Sicherheitskonzept zu erstellen, welches umzusetzen und auf 
Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 
Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 
vorzulegen ist. Die zuständige Behörde kann weitergehende 
Anordnungen treffen. 

2. Es ist der Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen 
einzuhalten, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes 
und Begleitpersonen Pflegebedürftiger. 

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden sind in 
geeigneter Weise (zum Beispiel durch Hinweisschilder an 
Eingangstüren) darauf hinzuweisen, dass bei akuten 
Atemwegserkrankungen die Tätigkeit beziehungsweise die 
Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, sofern sie nicht 
durch ein ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-
19 erkrankt sind. 

II. Für die Innenbereiche der Einrichtungen gilt: 

1. Es ist der Abstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen 
einzuhalten, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes 
und Begleitpersonen Pflegebedürftiger. Die anwesenden Personen 
müssen medizinische Gesichtsmasken (zum Beispiel OP-Masken 
gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der 
Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung - SchutzmV in der jeweils 
aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken) tragen. 

2. Der Mindestabstand von 1,5 Meter gilt nicht für den praktischen 
Unterricht. 

3. Die anwesenden Personen sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, 
die mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und 
Familienname, vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und 
Uhrzeit. Die Anwesenheitsliste ist für die Dauer von vier Wochen 
aufzubewahren und der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des 
§ 2 Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-
Vorpommern auf Verlangen vollständig herauszugeben. Die zu 
erhebenden personenbezogenen Daten dürfen zu keinem anderen 
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Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet werden. 
Die Informationspflicht nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung 
kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die Anwesenheitsliste ist so 
zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen Daten für 
Dritte, insbesondere andere Teilnehmer, nicht zugänglich sind. Wenn sie 
nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die 
Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu 
vernichten. Die Personen, die sich in die Anwesenheitsliste einzutragen 
haben, sind verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu 
den Daten zu machen. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat 
zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob 
diese offenkundig falsche Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). 
Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern oder 
unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Tätigkeit 
beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen.“

18. Anlage 28 wird wie folgt gefasst: 

„Anlage 28 zu § 2 Absatz 28 

Auflagen für Musik- und Jugendkunstschulen für die 
Vorbereitungsphase für den Musikwettbewerb „Jugend musiziert“

1. Es ist ein Hygiene- und Sicherheitskonzept zu erstellen, welches umzusetzen 
und auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 
Absatz 1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern 
vorzulegen ist.  

2. Es ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in 
den Innenräumen unter Berücksichtigung wesentlicher Faktoren wie 
Raumgröße und Besucherdichte zu entwickeln und umzusetzen. 

I. Allgemeines 

1. Mit der Teilnahme am Wettbewerb „Jugend musiziert“ bestätigt man die 
Einhaltung der Hygieneregeln. Nichteinhaltung führt zum Ausschluss 
vom Wettbewerb. 
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2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie beteiligte Schülerinnen und 
Schüler sind in geeigneter Weise (zum Beispiel durch Hinweisschilder an 
Eingangstüren) darauf hinzuweisen, dass bei akuten 
Atemwegserkrankungen die Tätigkeit beziehungsweise die 
Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen ist, sofern sie nicht 
durch ein ärztliches Attest nachweisen können, dass sie nicht an COVID-
19 erkrankt sind. 

3. Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern sind vor Aufnahme der 
Proben über die Hygieneregeln zu informieren. Es ist zudem durch gut 
sichtbare Aushänge und beispielsweise auch auf der Website über die in 
der Einrichtung geltenden Regeln zu informieren. 

4. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten freundlich aber bestimmt auf 
die Einhaltung der Regelungen hinweisen, gegebenenfalls ist vom 
Hausrecht Gebrauch zu machen. Auf den möglichen Ausschluss vom 
Wettbewerb ist gegebenenfalls hinzuweisen. 

5. Es wird empfohlen, die auf den definierten Teilnehmerkreis 
eingeschränkten Proben in hinreichend großen Räumlichkeiten 
durchzuführen, die notwendigen Abstände und Lüftungszeiten zu 
berücksichtigen und dies in einem personenbezogenen Raum-
/Ablaufplan festzuhalten. Diese Pläne sind vier Wochen aufzubewahren, 
um gegebenenfalls dem Gesundheitsamt die Nachverfolgung von 
Infektionsketten zu ermöglichen. 

6. Zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionen mit SARS-CoV-2
müssen Besucherinnen und Besucher in einer Tagesanwesenheitsliste 
erfasst werden, die die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und 
Familienname, vollständige Anschrift, Telefonnummer sowie Datum und 
Uhrzeit des Besuchs. Die jeweiligen Tageslisten sind vom Betreiber oder 
der Betreiberin für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren und der 
zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 
Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg Vorpommern auf 
 Verlangen vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden 
personenbezogenen Daten dürfen zu keinem anderen Zweck, 
insbesondere nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet werden. Die 
Informationspflicht nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung 
kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die Anwesenheitsliste ist so 
zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen Daten für 
Dritte, insbesondere andere Besucher, nicht zugänglich sind. Wenn sie 
nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die 
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 Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu 
vernichten. Die Personen, die sich in die Anwesenheitsliste einzutragen 
haben, sind verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu 
den Daten zu machen. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat 
zu prüfen, ob die angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob 
diese offenkundig falsche Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). 
Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern oder 
unvollständige oder falsche Angaben machen, sind von der Tätigkeit 
beziehungsweise der Inanspruchnahme der Leistung auszuschließen. 

II. Abstandsregelungen 

1. Die vorgegebenen 1,5 Meter Mindestabstand müssen generell 
eingehalten werden können. Bereiche, in denen dies nicht realisiert 
werden kann, sind abzusperren. 

2. Der Ein- und Auslass aus dem Gebäude ist gegebenenfalls zu 
reglementieren. 

3. Schülerinnen/Schüler betreten nacheinander unter Einhaltung der 
Abstandsregeln die Kurs-/Unterrichtsräume, nachdem die vorherigen 
Schülerinnen/Schüler den Raum einzeln und unter Einhaltung der 
Abstandsregeln verlassen haben. 

4. Die möglichen Kontaktflächen sind vor dem Öffnen, zwischen den 
Kursen und nach Ende der Öffnungszeit zu reinigen. 

5. Wartebereiche/Sitzgruppen/Kinderspielecken u. ä. sind den geltenden 
Regelungen anzupassen. 

III. Sonstige Hygienemaßnahmen 

1. Der Körperkontakt ist einzuschränken (inklusive 
Hilfestellungen/Korrekturen/in der Anleitung) bzw. hat unter 
Berücksichtigung der Hygienestandards zu erfolgen.  

2. Das Tragen einer medizinischen Maske ist überall dort verpflichtend, wo 
dies nicht dem Proben bzw. der Aufnahme entgegensteht (vgl. Nr. IV). In 
Fällen, in denen keine medizinische Maske getragen werden kann, sind 
die entsprechenden Abstandsregelungen in besonderer Weise 
einzuhalten und andere geeignete Schutzmaßnahmen umzusetzen.  
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3. Jede Person nutzt ihr eigenes Instrument/eigenes Material, ein 
Austausch ist untersagt. Entliehenes Material ist nach Benutzung zu 
reinigen beziehungsweise bei Eignung zu desinfizieren. Das Stimmen 
von Instrumenten für kleine Schüler ist nur unter Einsatz besonderer 
Schutzmaßnahmen (Schutzhandschuhe, Abdecken des Instruments und 
Ähnliches) zugelassen. 

4. Die Schülerinnen und Schüler sind vor und nach Nutzung von 
Instrumenten/Materialien auf die Notwendigkeit der Händereinigung 
hinzuweisen. An den Türen der Unterrichtsräume sind Hinweise 
anzubringen, dass das Betreten nur nach dem Händewachsen gestattet 
ist beziehungsweise das Händewaschen sofort nach Eintritt in den Raum 
(bei Waschgelegenheiten in den Kursräumen) zu erfolgen hat. 

5. Es ist darauf zu achten, dass periodisch ausreichend gelüftet wird. 

6. In den Sanitärräumlichkeiten ist gegebenenfalls der Zugang zu regeln. 
Zudem sind hinreichend Flüssigseifenspender, Einmal-
Papierhandtücher und Abwurfbehälter beziehungsweise 
Stoffhandtuchspender vorzuhalten. Der Bestand und die 
Funktionstüchtigkeit sind regelmäßig zu kontrollieren. Eine Reinigung hat 
mindestens arbeitstäglich zu erfolgen. 

IV. Instrumentenspezifische Vorgaben 

1. Blasinstrumente: 

Die Instrumentalisten sind durch Trennwände voneinander zu trennen. Der 
Abstand beträgt 2.00 Meter zur Seite und 2,50 Meter nach vorn. Auf das Tragen 
einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung kann während des Spielens 
verzichtet werden. Das Ablassen von Kondenswasser auf Fußböden sowie das 
Durchblasen der Instrumente ist verboten, das Kondenswasser ist in einem 
Auffangbehälter oder saugfähigem Fließpapier zu entsorgen. Die Reinigung der 
Blasinstrumente erfolgt in der eigenen Häuslichkeit. 

2. Tasteninstrumente 

Die Klaviere und Flügel werden mit dafür geeigneten Reinigungstüchern 
gereinigt. Vor Spielbeginn muss jede Spielerin und jeder Spieler eine 
mindestens 30-sekündige Handreinigung (sehr gründliches Händewaschen mit 
Seife oder ggf. Anwendung von Handdesinfektionsmitteln) durchführen. Für das 
Orgelspiel sollte, sofern möglich, eine vorprogrammierte Registrierung 
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verwendet werden. Sollte dennoch ein Registrant oder eine Registrantin 
benötigt werden, muss diese eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung tragen.  

3. Gesang/Musical 

Die Gesangs-Solistinnen und –Solisten/-Ensembles sind durch Trennwände 
voneinander zu trennen. Der Abstand muss in jedem Fall 2,00 Meter zur Seite 
bzw. 2,50 Meter nach vorn betragen. Atemübungen jeglicher Art sind nicht 
zulässig. Auf das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung kann 
während des Singens verzichtet werden. 

4. Schlagzeug 

Die Instrumente und das Zubehör werden mit dafür geeigneten 
Reinigungstüchern gereinigt. Das Musizieren von mehreren Personen 
gleichzeitig an einem Instrument ist nur für Personen aus einem Hausstand 
zugelassen. 

V. Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (inklusive Honorarkräfte) 

1. Es gilt der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales vom 16. April 2020. 

2. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu den erforderlichen 
Hygienemaßnahmen zu belehren. 

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Atemwegssymptomatik und/oder 
Kontakt zu COVID-Erkrankten/-Verdächtigen müssen zu Hause bleiben. 
Dies gilt auch für eingesetztes Reinigungspersonal. 

4. Es wird empfohlen, dass Mitarbeitende/Honorarkräfte, die zu COVID-19-
Risikogruppen gehören, keinen direkten Proben durchführen. 

5. Das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung ist für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Berücksichtigung der unter III.2 
genannten Ausnahme verpflichtend, insbesondere wenn der 
Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. 

6. Die Mindestabstandsregel von 1,5 Meter ist auch zwischen 
Mitarbeitenden einzuhalten (auch in Pausen – gegebenenfalls Pausen 
zeitversetzt organisieren).“



106	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2021	 Nr.	7

19. Anlage 31a wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt I wird wie folgt geändert: 

aa) Ziffer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. Mitarbeiter haben bei Kundenkontakten eine Mund-Nase-
Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel 
OP-Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken 
(gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, 
zum Beispiel FFP2-Masken)) zu tragen. Gleiches gilt bei 
jedem Aufenthalt von Mitarbeitern im Gastraum. Das 
Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung 
des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es 
zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die 
auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist.“

  bb) Ziffer 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. Gäste müssen, wenn sie nicht am Tisch sitzen, eine Mund-
Nase-Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum 
Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 
Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-
Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils 
aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) tragen, 
wobei Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die 
aufgrund einer medizinischen oder psychischen 
Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine 
Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine 
ärztliche Bescheinigung nachweisen können, 
ausgenommen sind. Das Abnehmen der Mund-Nase-
Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 
1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit 
Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen 
angewiesen sind, erforderlich ist.“

b) Abschnitt II Ziffer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. Mitarbeiter haben bei Kundenkontakten eine Mund-Nase-
Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-
Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß 
Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV 
in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 
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tragen. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange 
es zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf 
das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist.“

20. Anlage 34 wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt I Ziffer 9 wird wie folgt gefasst: 

„9. Für Kundinnen und Kunden besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-
Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-
Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß 
Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV 
in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 
tragen, wobei Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die 
aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung 
oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung 
tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung 
nachweisen können, ausgenommen sind. Die Pflicht zum Tragen 
der Mund-Nase-Bedeckung gilt auch vor Beherbergungsstätten 
und auf Parkplätzen. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung 
ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, 
solange es zur Kommunikation mit Menschen mit 
Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 
erforderlich ist. 

Beschäftigte mit Besucherkontakt sind in den gemeinsam 
genutzten Innenbereichen verpflichtet, eine Mund-Nase-
Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-
Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß 
Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV 
in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu 
tragen, dies gilt nicht, soweit sie durch eine geeignete 
Schutzvorrichtung geschützt. Das Abnehmen der Mund-Nase-
Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 
Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit 
Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 
erforderlich ist.“

b) Abschnitt II wird wie folgt geändert: 

  aa) Ziffer 6 wird wie folgt gefasst: 
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„6. Mitarbeiter haben im Gastraum eine Mund-Nase-
Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel 
OP-Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken 
(gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, 
zum Beispiel FFP2-Masken)) zu tragen. Das Abnehmen 
der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf 
das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist.“

  bb) Ziffer 7 wird wie folgt gefasst: 

„7. Gäste müssen, wenn sie nicht am Tisch sitzen, eine Mund-
Nase-Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum 
Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 
Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-
Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils 
aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) tragen, 
wobei Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die 
aufgrund einer medizinischen oder psychischen 
Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine 
Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine 
ärztliche Bescheinigung nachweisen können, 
ausgenommen sind. Das Abnehmen der Mund-Nase-
Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 
1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit 
Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen 
angewiesen sind, erforderlich ist.“

  cc) Ziffer 13 Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 

„a) Gäste und Mitarbeiter müssen im gesamten Buffetbereich 
eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske 
(zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 
Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-
Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils 
aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) tragen, 
wobei Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die 
aufgrund einer medizinischen oder psychischen 
Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine 
Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine 
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ärztliche Bescheinigung nachweisen können, 
ausgenommen sind. Das Abnehmen der Mund-Nase-
Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 
1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit 
Menschen mit Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen 
angewiesen sind, erforderlich ist.“

21. Anlage 36 wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt I Ziffer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. Zwischen den Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter 
einzuhalten. Bei Veranstaltungen haben alle teilnehmenden 
Personen eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 
Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 
Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-
Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen 
Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu tragen, wobei 
Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen 
Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-
Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Das 
Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das 
Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist.“

b) Abschnitt II wird wie folgt geändert: 

aa) Ziffer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. Es besteht die Pflicht für alle Wähler, eine Mund-Nase-
Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel 
OP-Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken 
(gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, 
zum Beispiel FFP2-Masken)) tragen, wobei Kinder bis zum 
Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer 
medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder 
wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung 
tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung 
nachweisen können, ausgenommen sind. Das Abnehmen 
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der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf 
das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist.“

 bb) Ziffer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. Wahlvorstände haben einen Mindestabstand von 1,5 Meter 
einzuhalten. Die Einhaltung des Mindestabstandes 
zwischen den Wahlvorständen untereinander und 
zwischen den Wahlvorständen und Wählern ist durch 
entsprechende Positionierung der Tische und Stühle zu 
gewährleisten. Die Wahlvorstände sind verpflichtet, eine 
Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske 
(zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 
Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-
Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils 
aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) tragen. 
Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, 
solange es zur Kommunikation mit Menschen mit 
Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 
erforderlich ist.“

22. Anlage 37 wird wie folgt geändert: 

a) Abschnitt I Ziffer 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. Beschäftigte und Teilnehmende sind im gesamten Gebäude 
verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 
Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 
Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-
Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen 
Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu tragen, wobei Kinder 
bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer 
medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen 
einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können 
und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, 
ausgenommen sind. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung 
ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, 
solange es zur Kommunikation mit Menschen mit 
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Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 
erforderlich ist.“

b) In Abschnitt III wird wie folgt geändert: 

aa) In Ziffer 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Unverzichtbarkeit einer schulischen Veranstaltung in Präsenz 
ist vor Durchführung durch die oberste Schulbehörde zu 
bestätigen.“

bb) Ziffer 6 wird wie folgt gefasst: 

„6. Für alle teilnehmenden Personen ist das Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung Pflicht. Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung sind folgende Personen ausgenommen: 

a) Schülerinnen und Schüler, die die Jahrgangsstufen 1 bis 4 
besuchen, sofern sie sich im Freien aufhalten; 

b) Personen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen 
Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-
Nase-Bedeckung tragen können. Die Einschränkung des 
Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung aufgrund einer 
medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder 
Behinderung ist glaubhaft zu machen. Im Zweifel kann die 
Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden; 

c) Integrationshelferinnen und Integrationshelfer, die 
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt 
Sprache oder Hören begleiten. Es wird dringend empfohlen, 
eine Atemschutzmaske (gemäß Anlage der Coronavirus-
Schutzmasken-Verordnung - SchutzmV in der jeweils 
aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken) zu tragen; 

d) Schülerinnen und Schüler, sofern sie sich im Freien in ihrem 
Klassenverband aufhalten und den Mindestabstand von 1,5 
Meter einhalten. 

Von der Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeiten ist soweit 
möglich abzusehen. Allen teilnehmenden Personen wird das 
Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-
Masken gemäß EN 14683) dringend empfohlen; für alle Lehrkräfte 
und alle an der Schule Beschäftigten gilt die dringende 
Empfehlung zum Tragen einer Atemschutzmaske (gemäß Anlage 
der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung - SchutzmV in der 
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jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken). Das 
Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung oder Maske ist unter 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zulässig, 
solange es zur Kommunikation mit Menschen mit 
Hörbehinderungen, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, 
erforderlich ist.“

23. Anlage 38 Ziffer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. Alle teilnehmenden Personen haben eine Mund-Nase-Bedeckung 
(medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 
14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-
Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen 
Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu tragen, wobei Kinder bis zum 
Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder 
psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine 
Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Das 
Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das 
Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. In geschlossenen 
Fahrzeugen kann auf das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 
verzichtet werden, wenn sich nur Personen des eigenen Hausstandes im 
Fahrzeug befinden.“

24. Anlage 40 Abschnitt I Ziffer 6 wird wie folgt gefasst 

„6. Für jeden Teilnehmenden besteht in den Innenräumen die Pflicht, eine 
Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel 
OP-Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage 
der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils 
aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu tragen, wobei Kinder 
bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer medizinischen 
oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine 
Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Das 
Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 
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Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das 
Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. Im Freien wird das Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung dringend empfohlen. 

 Beschäftigte mit Besucherkontakt sind in den gemeinsam genutzten 
Innenbereichen verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung (medizinische 
Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) oder 
Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-
Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel 
FFP2-Masken)) zu tragen, dies gilt nicht, soweit sie durch eine geeignete 
Schutzvorrichtung geschützt werden. Das Abnehmen der Mund-Nase-
Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter 
zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit 
Hörbehinderung, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich 
ist.“

25. In der Anlage 41 Ziffer 2 Satz 1 werden nach den Worten „Schutzvorrichtung 
geschützt werden“ die Worte „oder beim Verräumen von Ware der Abstand zu 
anderen Personen ausreichend gewährleistet ist“ gestrichen.

26. In Anlage 43 wird folgende Ziffer 4 angefügt: 

„4. Für jeden Anwesenden besteht in den Innenräumen die Pflicht, eine 
Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel 
OP-Masken gemäß EN 14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage 
der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils 
aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu tragen, wobei Kinder 
bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer medizinischen 
oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine 
Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachweisen können, ausgenommen sind. Das 
Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das
Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist. Im Freien wird das Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung dringend empfohlen. Für den Akt der 
Eheschließung gilt die in Satz 1 genannte Pflicht für das Brautpaar nicht. 

Beschäftigte mit Kontakt zu den Anwesenden sind in den gemeinsam 
genutzten Innenbereichen verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung 
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(medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 
14683) oder Atemschutzmasken (gemäß Anlage der Coronavirus-
Schutzmasken-Verordnung – SchutzmV in der jeweils aktuellen 
Fassung, zum Beispiel FFP2-Masken)) zu tragen, dies gilt nicht, soweit 
sie durch eine geeignete Schutzvorrichtung geschützt werden. Das 
Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung, die auf das 
Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist.“

Artikel 2 
Vierte Änderung der 2. SARS-CoV-2- 

Quarantäneverordnung2

Die	2.	SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung	vom	28.	November	
2020	(GVOBl.	M-V	S.	1249),	die	zuletzt	durch	Artikel	2	der	Ver-
ordnung	vom	22.	Januar	2021	(GVOBl.	M-V	S.	58)	geändert	wor-
den	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	1	Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	Die	von	Absatz	1	Satz	1	erfassten	Personen	sind	verpflich-
tet,	unverzüglich	die	für	sie	zuständige	Behörde	zu	kontaktieren	
und	auf	das	Vorliegen	der	Verpflichtungen	nach	Absatz	1	hinzu-
weisen.	 Sie	 sind	 ferner	 verpflichtet,	 die	 zuständige	 Behörde	
unverzüglich	zu	 informieren,	wenn	 typische	Symptome	einer	
Infektion	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	wie	Husten,	Fie-
ber,	Schnupfen	oder	Geruchs-	und	Geschmacksverlust	 inner-

halb	 von	 zehn	 Tagen	 nach	 der	 Einreise	 bei	 ihnen	 auftreten.		
Satz	1	gilt	nicht,	soweit	eine	Anmeldepflicht	nach	§	1	Corona-
virus-Einreiseverordnung	(CoronaEinreiseV)	besteht.“

2.	 In	§	2	Absatz	2	wird	folgender	Satz	2	angefügt:

	 „Die	zuständige	Behörde	kann	in	Abhängigkeit	von	einer	be-
sonderen	Infektionslage	die	Ausnahme	nach	Nummer	7	ein-
schränken.“

3.	 In	§	6	Absatz	2	wird	die	Angabe	„14.	Februar	2021“	durch	die	
Angabe	„7.	März	2021“	ersetzt.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

_____	
2	 Ändert	VO	vom	28.	November	2020;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	32

Schwerin,	den	12.	Februar	2021

 Die Ministerpräsidentin Der Minister für Wirtschaft, 
 Manuela Schwesig Arbeit und Gesundheit 
  Harry Glawe

 Die Ministerin für Soziales, Die Ministerin für Bildung, 
 Integration und Gleichstellung Wissenschaft und Kultur 
 Stefanie Drese Bettina Martin

 Die Justizministerin Der Minister für Inneres und Europa 
 Katy Hoffmeister Torsten Renz

 Der Minister Der Minister für Energie, 
 für Landwirtschaft und Umwelt Infrastruktur und Digitalisierung 
 In Vertretung In Vertretung 
 Dr. Jürgen Buchwald Ina-Maria Ulbrich
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